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Anmeldung für die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle System 2+ 
 

Firmenangaben des Herstellers 

Firmenname  

Adresse  

PLZ / Ort / Land  

Telefon  E-Mail  

 

Rechnungsadresse (falls nicht identisch mit der Herstelleradresse) 

Firmenname  

Adresse  

PLZ / Ort / Land  

 

Verantwortliche Kontaktperson des Herstellers 

Vorname  Name  

Anrede  Sprache  

Telefon  E-Mail  

Mobile  Funktion  

 
Grundlagen  

Norm(en)  
 

Bemerkungen  
 
 

System   System 2+          

  

Herstellwerk  

Herstellwerk  

Werkleiter   

Adresse  

PLZ / Ort / Land  
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Weitere Angaben 

Produktionsmenge  ISO 9001 zertifiziert  ja          nein 

Name Prüfstelle 
des Herstellers  

 
 
 
 
 
 
 

Verpflichtung des Werkes / Herstellers 

Wir verpflichten uns, 

• sämtliche Bedingungen einzuhalten, die in den gültigen Normen und Referenzdokumenten für die 
Erteilung des Zertifikates verlangt werden 

• die Entscheidungen der zuständigen Zertifizierungsbehörde betreffend Umsetzung der vorgenannten 
Dokumente ohne Einschränkungen oder Vorbehalte zu akzeptieren 

• Produkte ausserhalb des zertifizierten Bereiches sowie Produkte, welche durch Unterauftragsnehmer 
produziert wurden, müssen eindeutig als solche gekennzeichnet werden, wenn sie auf Schriftstücken 
aufgeführt werden, in denen die Zertifizierung erwähnt ist. Die Verwendung der Zertifikate darf nicht 
den Eindruck erwecken, dass sie sich auf andere Gegenstände oder Produkte beziehen als auf die, 
welche ausdrücklich Gegenstand der Zertifizierung bzw. der Zertifikate sind. 

• alle notwendigen Schritte für die kontinuierliche Gewährleistung der Konformität mit den Referenz-
normen und Spezifikationen vorzunehmen 

• Der Hersteller verpflichtet sich, keine Dokumente oder Werbung zu veröffentlichen, welche Zweifel 
über den zertifizierten Bereich aufkommen lassen oder den Ruf der S-Cert AG schädigen könnten. 
Missbräuche werden dem BBL und der SAS gemeldet 

• die S-Cert AG unaufgefordert über technische Änderungen zu informieren (z.B. im Produktions-
prozess oder in den dazugehörigen Aufzeichnungen), wenn diese Änderungen einen Einfluss auf die 
Übereinstimmung mit den geltenden Normen oder Spezifikationen haben könnten. 

• die S-Cert AG über alle produktebezogenen Änderungen zu informieren  
• die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle unterliegt der Verantwortlichkeit des 

Antragsstellers 
• alle unsere Werbematerialien, -Träger oder –Medien, auf denen die entsprechende Zertifizierungs-

Kennzeichnung direkt oder indirekt verwendet wird, sind auf Verlangen vorzulegen. 
• die Daten der werkseigenen Produktionskontrolle müssen auf Verlangen vorgelegt werden. Der 

Antragsteller unterstützt die S-Cert AG und Ihre Auditoren nach bestem Wissen und Gewissen und 
stellt dabei, wenn notwendig, Übersetzungen der Dokumente und Datensammlungen auf Deutsch / 
Englisch oder Französisch zur Verfügung. 

• alle von uns geforderten Zahlungen gemäss zugehörigem Reglement zu leisten 
 
  

wgackn
Textfeld
Der Hersteller erhält das Recht, die erfolgreiche Zertifizierung auf seinen Dokumenten (Informationen, Briefvordrucke, Offerten, Formulare, etc.) zu erwähnen und darf dabei nur das von der S-Cert AG zur Verfügung gestellte Zeichen (Logo, Signet) verwenden. Die Verwendung des SAS-Zeichens (Swiss Accreditation) von der S-Cert AG ist dem Hersteller nicht erlaubt.

wgackn
Linien

wgackn
Linien

wgackn
Linien

wgackn
Linien

wgackn
Kreis
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Vertragliche Grundlagen 

Der Antragsteller erklärt sich mit den angebotenen Konditionen einverstanden und bestätigt, dass er mit dem 
Antragsformular das Reglement Zertifizierung MB X130 erhalten hat und dieses als integrierten Bestandteil des 
Vertrages zur Kenntnis genommen hat. 

Rechtsgültigkeit der Dokumente: unsignierte Email und Fax der S-Cert AG haben rein informativen Charakter. 
Rechtsgültige Dokumente sind nur Originale in Papierform mit Unterschrift oder Email mit elektronischer Unter-
schrift. 
Ohne Einwand des Kundens geht die S-Cert AG davon aus, dass der Kunde einverstanden ist, dass der Schrift-
verkehr zwischen dem Kunden und der S-Cert AG sowie innerhalb der S-Cert AG mit Auditoren auch 
elektronisch per Email (ohne Verschlüsselung) erfolgen kann. 

Ort, Datum  
 

Rechtsgültige 
Unterschrift Hersteller 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergänzung durch S-Cert AG (bitte leer lassen) 

Reg. Nummer  Eingangsdatum 

Antrag zur Zertifizierung angenommen  ja  nein 

Ort, Datum  

Rechtsgültige Unterschrift  
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